
r \ u v . 4 r . 4 L , t L  t t : - i  + r l 9  , i 5 l  z t i b l l  l

269 C 157t11

Prozessbevo llmäch tigte :

P rozessbevof lmä c htigto :

R A e  A r e n s ,  K o r c l e l  c  R i c h t e r

Abschrift

# 0 5 3 9  P . 0 1 1  / C : t

-Fr ' f f i ^ . . ,
. \ i 1 ' : . r : . , 1 :  ;  :  

.

f  - -  r ' - '  -

i;:;,,,j [i,i .:,,iri,11 i.x1;1 ,ri,i; 1i:\. l'r,i:l ,, ,1,", I
i ' i
i,;r j i,i ii ti)ri .r11 1 1
l - : ,  

\ r  4  '  )

i i
Köln i : . j  .  -" .  

' ,  '  .  
'  ' .  : ' ; ,

'  : ' ' i i i  1 '

Amtsgericht

IM NAMEN DES

Urteil

In dern Rechtsstreit

VOLKES

Rechtsanwälte Arens
55, 01309 Dresden,

g e g e n

Klägerin,

& Kordel, Stübelallee

Die Beklagte wird verurteilt, an die
Prozentpunkten über dem jeweitigen

Klägerin 691,
Basiszinssatz

Beklagte,

- € nebst Zinsen in Höhe von
seit dem 12.0A.ZO11 zu zahlen.

Rechtsanwtilt*

hat das Amtsgericht Köln
im schr i f t l ichen Verfahren mit  e iner Fr ist  b is zum 01 .11.2e11
durch den Richter am Amtsgericht Küppers
für Recht erkannt:
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lnr Übrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin zu 30 % und die Beklagte zu 70 %

Das Urteil ist vorlär-rfig vollstreckbar. Der jeweil ige Vollstreckurrgssc6utdner darf cJie
Volfstreckung gegen ;^icherheitsleistung in Höhe von. 1 Z0 % des aus diesern Urteil
vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der jeweil ige
Vollstreckungsgläubiger vorder Vollstreckung in Höhe von 1Z0 % des leweils zu
vollstrecke nde n Betra ges Sicherh eit leistet.

Tatbesland

Die Parteien streiten um Ersatz von Mietwagenkosten aLts einem Verkehrsunfall, der
sich am 15.092010 ereignete und bei  dem das Fahrzeug des Herrn t thf

b b e s c h ä d i g t w u r d e , D i e H a f t u n g d e s V e r s i c h e r u n g s n e h m e r s d e r B e k l a g t e n
ist dem Grunde rrach unstreit ig. Herr {J mietete bei der Klägerin, eine
Autovermietung, arn 17.09.2010 ftlr die Dauer der Reparatur seines Fahrzeugs bis
zunr 30'09 .2010 ein klassenniedrigeres Fahrzeug (Gruppe 3). Die Kosten hierfür sind
nur teilweise von der Beklagten gezahlt worden. Für den Mietwagerr berechnete die
Klägerin ft ir den Gesanttzeitraum Kosten (irrklusive Nebenkosten) in Höhe von
1'575,25 € brut to (Rechnung vorn 02 10.2010, Bl .  10 d,A.)  Hierauf zahl te die
Beklagte einen Betra-c;  in l iohe von 5BB,- € Die Kläger in l ieß sich den Anspruc5 des
H e r r n D a b t r e t e n S i e v e r | a n g t n u n m e h r d i e Z a h | u r r g d e s R e s t b e t r a g e s , D i e
Prozessbevollrnächtrgten der Klägerin haben den entstandenen Schaden gegenüber
der Beklagten vorger icht l ich u.a.  mrt  Schreiben vom 1g.05.2011 gel tend gemacht.
Deshalb verlangt die Klägerin weitere 130,50 € rretto als Kosten ihrer
Prozessbevo I lrrr ä chtiqten.

Die Klägerin ist der Ansicht, die von ihr geltend gemachten Beträge seien in vollerrr
Umfang ersatzfähig.

Die Kläger in beantragt mit  der am 12,09.2011 zugestel l ten Klage,

die Beklagte zu verurteilen, an sie gB7,2S € nebst
Prozentpunkten über dem jeweil igen Basiszinssatz
sowie wei tere 130,50 € zu zahlen.

Zinsen in Höhe von 5
seit Rechtshängigkeit

Die Beklagte beantragt,
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die Klage abzuweisen.

# C 3 - : ' t  P . 0 I 1  / C 2 i

- 3 -

Die Beklagte behauptet, sie habe zunächst die Ehefrau des Geschtidigtentelefonisch und nachfolgend den Geschädigten schriftlich auf g{rnstigereMietwagenangebote verwiesen, so dass eine Rnmietung schon ab 42,_ € bruttotäglich möglich gewesen sei, Hiernach hätte er sich erkundigen müssen.

Entscheldungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte aus abgetretenem Recht ein Anspruch aufErsatz weiterer Mietwagenkosten in der tenoriertän Hil;;";ä ös , Abs. 1,17 Abs.1,  1B Abs. 1 StVG, SS 2+g f f .BGB, S 11S Abs.1 S.1 Nr.1 WG zu.

unstreit ig hat sich die Klägerin den Anspruch des Geschädigten abtreten lassen. EinAnspruch auf Erstattung cler erforderlichen Mietwagenkosten stand ihm auch zu.

Mietet der Geschädigte nach einem Verkehrsunfafr ein Ersaufahrzeug, so kann erdie dafür erforderlichen Mietwagenkosten ersetzt verrangen. Erforderlich sind dabeidie Aufwendungen, cJie ein versiandiger, wirtschaftl ich vernL1nftig denkender Menschin dor Lage des Geschädigten fOF zweckmäßig und notwendig halten durfte. Dazu istder Geschädigte gehalten, im Rahmen ols ihm Zumutbaren von mehrerenmöglichen den wirtschaftl icheren weg der schadensbehebung zu wählen. Darausfolgt' dass der Geschädigte, der ein Ersatzfahrzeug mietet, sich, sofern dies ihm inder konkreten Situatton zumutbar ist, nacn ouil i. l  in dem maßgeblichen öril ichenBereich erhältl ichen Tarifen zu erkundigen hat" Verhärt er sich dementsprechend, sowird er feststellen, dass es auf dem Markt der Autovermieter neben rnöglichenveiseangebotenen unfallersatztarifen sogenannte Normaltarife gibt. Dies sind untermarktwirtschaftlichen Gesichtspunkten für selbstzahler gebildete Tarife, die - zumTeil erheblich - g0nstiger als Unfallersatztarife sind. Dementsprechend ist ftrr dieBeantwortung der Frage, welcho Aufwendungen für die unfalfbedingte Anrnietungeines Ersatzfahrzeugs erforcjerl ich sind, nach der ."ru;;", ;äää,"n bekannrenRechtsprechung des BGH, zunächst der Normaltarif heranzuziehen Für dieErmittlung des Normaltarifs bietet die schwacke-Liste, deren werte sich ausErhebungen ergeben, die bei Mietwagenunternehmen im rnaßgebfichenPostleitzahlenbereich vorgenommen worden sind, für den Tatrichter im Rahrnen desihm nach S 287 zPo eingeräumten schätzungsormessens eine brauchbareGrundlage zur Bestimrnung der erforderlichen Mie--trlrragenkoston (vgl^ hierzu etwaBGH VersR 2008, 699; zurerzt auch für die schwacke_lLte 2006;: gci v"rrR 2009,8 0 1 ) .
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Hierzu hätte die Beklagte konkret
Mietwagenunternehrnen vol l ig aus dem
sie jedoclr  n icht  getan.

R A e  A r e n s ,  K o r d e I  c  F . i c h t a r  # 0 5 j 9  p . O l E  / O 2 l
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Das Gericht sieht als vergieichs- und schätzgrundlage (S 2s7 zpo)den schwacke-Mietpreisspiegel  2010 als geeignet an. Bei  der Bi ldung der Moduswerte hat s ich derschwacke- Auto- Mietpreisspiegel an den tatsächlicher'r Marktverhältnissen orientiert.Die schwacke-organisation tritt dabei als neutrale Sachverstärrdigenorganisation
auf' zwar werden hierft lr lediglich die häufigsten Nennungen herangezogen undnicht, wie nran denken kÖnnte, ein Mittelwert aus allen Nennungen gebildet. Jedochergibt sich hierar-rs keine völl ige ungeeignetlreit der schwacke- Liste. warurn es nichtrepräsentativ sein soll, wenn die schwacke-Liste nur einen Teil der Mietwagenfirmen
befragt oder die häufigsten Preisnennungen zugrunde legt, ist nicht verstandfich

darlegen müssen, dass die befragten
Liblichen Preisrahmen herausfallen^ Dies hat

Bei der Anwendung der Schwacke-Liste, ist dabei abzustellen auf die für denZeitraum der Anmietung gürrstigste Tarif-Kombination unter Berücksichtigung dessogenannten Modus-wertes (frtrher: gewichtetes Mittet), d h. den Wert, der imnraßgebl ichen Bereich am hauf igsten genannt wurde. Hinzu kommen nochNebenkosten frir Zusatzletstungen, sofern diese im Einzelfall erbracht worden sindund sofern hierfür eine gesonderte Vergüturrg verlangt worden ist. Dies sindinsbesondere etwa Aufwendungen für den Abschluss einer vollkaskoversicherung,
die rrach der Rechtsprechuno des BGH ungeachtet der Frage, ob der Geschädigte
seinersei ts eine Vol lkaskoversicherung für sein unfal lbeschädigtes Fahrzeug hatte,  invol lent  Umfang erstat tungsfähig s ind,  mögl iche Kosten für die Zustelung undAbholung des Mietwagens sowie Kosten für Zweitfahrer. Auch fur die Bemessungder erstattungsfähigerr Nebenkosten ist die schwacke-Liste eine brauchbareGrurrdlage.

soweit die Beklagte vorträgt, der Klägerin sei ein günstigerer Tarif ohne weiteres
zugättglich gewesen, mit diesem hätte er sich bescheiden nrüssen, die Anmietung
bei der von ihm gewählten Mietwagenfirma stelle mithin einen Verstofi gegen dieSchadensminderungspflicht dar, verfängt dies nicht. Dies vor dem Hintergrund, dass
die schwacke-Liste eben grundsätzlich eine geeignete Schätzgrundlage darstellt und
die Abrechnung auf der Grurrdlage einer geeigneten Schätzgrundlage ohneHinzutreten besr:nderer Umstände einen Verstoß gege. die
Schadensminderungspflicht bereits dem Grunde nach ausschließt. Etwas anoeres
kann allenfalls geltetr, sowett ein versicherer im Einzelfall dem Anspruchsteller ein
konkretes Angebot über eine günstige Anrrrietung bei einem konkreten Vermieter
vorlegt, bei der-rt der jeweil ige Geschädigte, ohne mit weiterer Erforschung desMarktes belastet zu werden, nur noch "Zugreifen" mLrss, der Geschädigte sich in
Kenntnis dieses Angebots dann aber gleichwohl fur  d ie Inanspruchnahrne einesgegenüber einem konkret an ihn gerichteten Angebot teureren Mietfahrzeugs
entscheidet (vgl-  insoweit  LG Köln,  ur te i l  vom 26.01.2009, Az.:2a a 420loi l ) .An
solchen konkreten, atr den jeweil igen Geschädigten gerichteten Angeboten des
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Beklagten fehrt es Diese ergeben ,ti ,r"r, nicht aus dem schreiben vorn16'09'2010' selbst wenn dies d'en Geschädigten erreicht hat. Dort ist nur die Rededavon' dass eine A'mietung zu einem preis ion 42,-€ möglich sei, ohne dabei einenkonkreten Anbieter vor o; zu benennen Auch der Verweis auf bundesweiteTelefonhotlines der großen Autovermieter ,chtr"rtigt nicht die Annahme, dass sich
fi!äJ:i"t;ffitff 

und tatsa"rtri.n unmitterba, uJ, ort zur Verfüsung srehende

Der Tatsache, ou:: die obergerichiliche Rechtsprechung vom Geschädigtenverlangt' bei d:' Abrechnung ion Mietwagenkosten die sich bei mehrtägigervermietung ergebenden Reduii"rng"n rrach dern schwacke-Automietpreis-spiegelnach wochen-' Dreitages- und ragespauschalen zu berücksichtigen anstelle einerMultipfikation des ragessatzes mit der Anzahr der Miettage ( vgr. oLG Körn, NZVj3ll;Ji.t rf')' hat cJie Kläserin im Rahmen ihrer Antrassteluns bereits Rechnung

lrn Ergebnis hält das Gericht eine gesonderte Beweiserhebung durch Zeugen odereinen sachverstandigon fÜr nicht erforderlich. Viermehr kann irn konkreten Fa, einefür die Ermessensaustlbung nach s 287 zpo g;"ign"t. sehätzgrundlage ermitteltwerden' indem die schwacke-Liste herangezogu"n *iro. Denn auch einem gerichrichbeauftragten Sachverständige" *iunoun tlineLesseren Erkenntnismögrichkeiten atsdie schwacke oder Fraunhofer-Liste offen, die eine bessere oder rearistischereErmittlung der Mietwagenkosten zum Unfaflzeitpunkt erwarten lassen würde. Für
ffä:J::-;:i"T':];;:il*ff"' eine ErmittLng nur anhand der zeirich hiervorschwacke u n J' uo * F ra u n h ore,;Jnri'iiid:*q=5t:il. J,' 

', 
"'l,ffi " hi'ffil :*verweis auf aktuell zugangfiche Mietwagenpr"i."-*urde die Anrnietsituation desUnfaflgeschädigten im konkreten Fall nicht zutrofrenu wiedergeben. Daher würdeeine Beweisaufnahme nicht zu einer oesseren oour rearislischeren schatzungführen' weshalb das Gericht von einer weiteren glweisaufnahrne 

abgesehen hat
[äLi:.:Fil?l: f;.,X_ro" 

zar-200e, 162, rz zt:;rcsaarbrück"nl 
" o, rz 4e;

Daneben kann die Klägerin
Oberlandesgerichtes Koln die nach
Nebenkosten erstattet verlangen.

nach der vorzitierten
den Miefuerträgen jeweils

Entscheidung des
konkret angefalfenen

Das entscheidende Postleitzahlengebiet ist hior nach dem ort zu ermittern, an dernder Geschädigte seinen sitz rr"t. Dios ist das posfleitzahrengebiet 
311. Das

5"1ir;:",wurde 
zLlt Überzeusung des Gerichts für die D"uei von 14 Tagen
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2x Wochenpauschale (ä 467,50 €)

2X Haftungsreduzierung ft ir je eine Woche

Zustel len und Abholen

Zwischensuntnte

Abzüglich gezahlter

Rest

Die Preise aus der Schwacke-Liste bilden die
r ichter l ichen Schätzung nach S 2g7 ZpO. Soweit
daruber l iegt, steht ihr ein Anspruch nicht zu und
Abweisung.

R A e  A r e n - q ,  K o r d e l  e  R i c h t e r  # O S - J \  p . O 2 ( t  / a Z I

935, -  €

294,- €

50, -  €

1 . 2 7 9 , -  €

5BB,- €

6 9 1 , -  €

Höchstgrenze im Rahmen der
die Klägerin mit ihrer Forderung
die Klage unterlag teitweise der

- 6 -
Atrsgehend von den obigen Darlegungen ergibt sich (pLz a1i GrLrppe 3) ein
schwacke-Grtrndmietpreis im Modus von zwei wochenpauschalen Hinzu kommen
grundsatzlich die Kosten fur die Haftungsreduzierung - dies unabhängig davon, obdas beschädigte Fahrzerrg vollkaskoversichert ist, denn es ist O"rn'Mieter eines
Ersatzfahrzeugs nicht zuzumuten, sich dem Kostenrisiko auszusetzen -. lrn Ubrigen
ist dem Mietpreis nach der ständigen hiesigen Rechtsprechung auch ein Zuschlag
von 20 o/o hinzuzurechnen, wenn die Anmietung am Unfalltag (15 0g 2010) oder dern
Folgetag erfolgt ist. Dann rechtfertigt sich wegen der kurzfristigen Anmietung jener
Zusclrlag, der hier allerdings nicht greift, weil das Ersatzfahrzeug erst am fi.Ag.2010
angemietet wr-rrde Einen Abzug für ersparte EigenaufinendungÄn rrr. die Klägerin
hingegen nicht  h innehmen, wei l  der Zedent unstrei t ig ein Fahrzeug angemretet  hat ,
das eine Fahrzeugklasse niedriger als das unfallfahrzeug war.

Es war daher wie folgt abzurechnerr.

Der zuerkannte Zinsanspruch rechtfertigt sich aus ss 2g1, 2BB BGB ab
Rechtshängigkeit

lm Übrigen kann die Klägerin jedoch nicht Frstattung vorgerichlicher
Rechtsanwaltskosten verlangen Ein entsprecherrder Anspruch ar.rf Erstattung
etwaiger Rechtsverfolgungskosten wurde ihr  n icht  abgetreten. Jedenfal ls ist  dazu
nichts vorgetragen. Das Schreiben der Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom
19'05'2011 hat den verzug erst  ausgelöst  und kanrr  n icht  zu einem Verzugsschaden
führen.

D ie  p rozessua len  Nebenentsche idungen ber r - rhen au f  ss  g1  Abs .  1 ,708 Nr ,  11 ,711
ZPO.
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Streitwert: 987,25 €

Küppers



Sch lagworte U rtei lsdaten ban k

n Anmietung außerhalb Öffnungszeiten

I AufklärungspflichtVermieter

t( Pauschaler Aufschlag für Unfallersatz

I Direktvermittlung

I EE Eigenersparnis-Abzug

tr Erkundigungspflicht

n Geringfügigkeitsgrenze

n Zusatzfahrer

( Scn*acke-Mietpreisspiegel

t( Fraunhofer-Mietpreisspiegel

n Gutachten

n Mietwagendauer

n NA Nutzungsausfall

tr Rechtsanwaltskosten

{ l  Zugänglichkeit

n Selbstfahrervermietfahrzeug

I Zeugengeld

i-l Grobe Fahrlässigkeit

f, H"ftungsreduzierungA/ersicherung

Rechtsdienstleistungsgesetz (RBerG)

Bestimmtheit der Abtretung
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Schadenminderungspfl icht

WettbewerbsrechU-ve rsto ß

Zustel lung/Abholung

Winterreifen

Navigation

Automatik

Anhängerkupplung

Fahrschulausrüstung

Kein Mittelwert Fraunhofer-Schwacke

M ittelwert Frau n hofer-Schwacke

Unfallersatztarif

Anspruchsgrund

Sonstiges

Internetangebotetr
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